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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage 

Vertrauen spielt allgegenwärtig im sozialen und kommunikativen Bereich eine 

zentrale Rolle. „Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen 

wird.“.1 

Vertrauen ist nicht nur in der zwischenmenschlichen Beziehung sondern auch in 

der Beziehung zwischen Bürger und Staat bzw. Staatsbediensteten von großer 

Bedeutung, da es die Grundlage für ein funktionierendes Über-

/Unterordnungsverhältnis schafft. 

Das vom Bürger entgegengebrachte Vertrauen in den Staat und dessen 

Rechtsordnung bedarf eines besonderen Schutzes, um Willkür zu unterbinden und 

dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit Folge zu leisten. Der Vertrauensschutz wird aus 

diesem Prinzip abgeleitet und ist im Artikel 20 Abs. 3 GG verfassungsrechtlich 

gesichert. Dementsprechend soll sich das Vertrauen - wie von Brecht angedeutet - 

„erschöpfen“.  

Rechtliche Änderungen und Reformen, die den Vertrauensschutz berühren, müssen 

daher sehr hohen Anforderungen genügen, um bei gesetzlichen Ausgestaltungen 

nicht gegen das Grundgesetz und somit unmittelbar gegen das Grundrecht des 

Artikels 2 Abs. 1 GG oder gegen andere Gesetze zu verstoßen. Hierbei wird stets 

versucht, den Gleichheits- und Gerechtigkeitsgrundsatz zu wahren, z. B. des 

Artikels 3 GG und des § 85 AO. 

1.2 Vertrauensschutz im Steuerrecht 

Auch im Steuerrecht wird das Vertrauen anlässlich der Aufhebung bzw. der 

Änderung von Steuerbescheiden unter bestimmten Voraussetzungen nach  

§ 176 AO geschützt. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes besagt, dass sich der 

Steuerpflichtige bei Gesetzesänderungen auf die frühere, für den Steuerpflichtigen 

günstigere Rechtslage berufen kann.2 Für den Steuerpflichtigen belastende 

Korrekturen von Steuerbescheiden werden somit verhindert. Dieser Grundsatz 

findet jedoch nicht uneingeschränkt Anwendung.3 Die Vorschrift befindet sich in 

                                                           
1 Vgl. Bertolt Brecht, Leben des Galilei, S. 70. 
2 Vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2013, BStBl. II 2013, 844. 
3 Vgl. Helmschrott, Schaeberle, u. a., AO, S. 287 ff..  
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einem Spannungsverhältnis zwischen der Gebundenheit der Finanzverwaltung an 

Recht und Gesetz und dem Rechtssicherheitsbedürfnis des Steuerpflichtigen. Der 

Vertrauensschutz gemäß § 176 AO greift genau hier ein und regelt den Umfang des 

Vertrauensschutzes vom verfassungsrechtlich Unabdingbaren bis hin zur 

vollumfänglichen Gewährung. 

Dabei bezieht sich der Schutz auf die Bestandskraft der festgesetzten Steuer, nicht 

auf die zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen.4 Ergo wird der Vertrauensschutz 

über die materielle Rechtsrichtigkeit gehoben.5 

1.3 Thematik der Diplomarbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird sich ausschließlich der Frage gewidmet, unter 

welchen Voraussetzungen der § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO greift und folglich 

wie sich Änderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf den 

Vertrauensschutz der Abgabenordnung auswirken. Unter welchen Bedingungen 

und inwieweit wird demnach ein berechtigtes Vertrauen des Steuerpflichtigen 

geschützt? 

Die Erkenntnisse der Arbeit sollen Informationsdefizite und Unsicherheiten bei der 

Rechtsanwendung des § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO in Verbindung mit den 

zahlreichen Korrekturvorschriften minimieren und somit beitragen, dass 

Steuerbescheide oder ihnen gleichgestellte Bescheide unter Berücksichtigung des 

Vertrauensschutzes rechtmäßig aufgehoben/geändert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz.1-2 zu § 176 AO. 
5 Vgl. Loose in: Tipke, Kruse, u. a., AO/FGO, Rz. 1 zu § 176 AO. 
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2 Gegenstand und Zweck der Vorschrift 

2.1 Historischer Abriss 

2.1.1 Die Vorschrift vom Jahr 1919 

Bereits in der Reichsabgabenordnung (RAO) von 1919 wurde das Korrekturrecht 

von Steuerbescheiden zugunsten des Steuerpflichtigen geregelt. Bezogen auf die 

Steuerpflicht besagte sie, dass bei einer Neuveranlagung keine Entscheidungen des 

Reichsfinanzhofs zuungunsten zu berücksichtigen sind, die nach der Entstehung 

des Steueranspruchs getroffen wurden.6 

2.1.2 Die Vorschrift vom Jahr 1931 

Im Rahmen der Neufassung der RAO im Jahre 1931 wurde eine ähnliche 

Einschränkung in der Vorschrift des § 222 Abs. 2 RAO vorgesehen. Eine entgegen 

des früheren Rechts geltende Entscheidung des Reichsfinanzhofs zu einer den 

gleichen Sachverhalt betreffenden Rechtsfrage, die nach der Entstehung des 

Steueranspruchs erlassen wurde, bliebe gemäß Gesetzeswortlaut bei 

Berichtigungsveranlagungen und -feststellungen unberücksichtigt: „Eine 

Berichtigungsveranlagung oder eine Berichtigungsfeststellung darf nicht auf eine 

nach Entstehung des Steueranspruchs erlassene Entscheidung des Reichsfinanzhofs 

gegründet werden, in der eine Rechtsfrage im Gegensatz zu einer früheren, einen 

gleichen Sachverhalt betreffenden höchstrichterlichen Entscheidung entschieden 

wird“.7 

2.1.3 Die Vorschrift vom Jahr 1944 

Die Steuervereinfachungs-Verordnung aus dem Jahr 1944 begrenzte die 

Korrekturmöglichkeiten hingegen nicht. Die damalige Finanzverwaltung konnte 

fehlerbehaftete Bescheide uneingeschränkt ändern oder zurücknehmen.8 Der OFH 

entschied mit Urteil vom 1. April 1948 die Unvereinbarkeit jenes Rechtszustandes 

mit der Rechtsstaatlichkeit.9 

                                                           
6 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 2 zu § 176 AO; § 212 Abs. 4 RAO 1919. 
7 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 3 zu § 176 AO; § 222 Abs. 2 RAO 1931. 
8 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz 4-5 zu § 176 AO; § 19 Abs. 3 StVVO  
   1944. 
9 Vgl. OFH-Urteil vom 01.04.1948, II 6/48. 
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2.1.4 Die Vorschrift vom Jahr 1977 

Die Vorschrift des § 176 AO gilt seither gemäß der Abgabenordnung in der Fassung 

von 1977 und orientiert sich an der Vorschrift vom Jahre 1931. Die Stellung des 

Steuerpflichtigen hat sich im Vergleich zu früheren Rechtsprechungen evident 

verbessert. Soweit eine Korrektur von Steuerbescheiden zulässig ist, geschieht dies 

nur im Rahmen des Vertrauensschutzes, das heißt, dass grundsätzlich im Vergleich 

zur bisherigen keine für den Steuerpflichtigen ungünstigere Rechtsposition 

geschaffen werden darf.10 

2.2 Inhalt und Anwendungsbereich 

Die Vertrauensschutzvorschrift ist beim Erlass von Erstbescheiden nicht 

einschlägig, sondern lediglich bei der Aufhebung und der Änderung von bereits 

ergangenen Steuerfestsetzungen.11 Die Vorschrift wirkt zeitlich zwischen dem 

Erlass des Erstbescheids und der möglichen Korrektur von diesem Bescheid. Sie 

schützt das Vertrauen des Steuerpflichtigen bei Änderungen zu seinen Ungunsten 

der dem Erstbescheid zugrundeliegenden rechtlichen Aspekte in diesem 

Zeitraum.12 Im Einspruchsverfahren indes besteht kein Vertrauensschutz, wenn 

sich der Rechtsbehelf gegen den Erstbescheid richtet. § 176 AO wird demgemäß in 

Verbindung mit den Korrekturvorschriften im Sinne des § 164 AO, § 165 AO und 

§§ 172 ff. AO angewandt. Das Durchbrechen der materiellen Bestandskraft ist 

ebenso nach Einzelsteuergesetzen zulässig. Die Vorschrift selbst ist jedoch keine 

eigenständige Korrekturvorschrift, sie wird neben den zulässigen 

Korrekturvorschriften als Vorschrift des formellen Rechts angewandt und schränkt 

die Korrekturbefugnis just ein. 13 

§ 176 AO erstreckt sich demzufolge auf Steuerbescheide und ihnen gleichgestellte 

Bescheide, auf die die Korrekturvorschriften Anwendung finden. Das bedeutet, 

dass sich der Anspruch auf die Vertrauensschutzvorschrift nur dann ergibt, wenn 

eine Steuer bereits festgesetzt bzw. ein Bescheid bereits erlassen worden ist. 

                                                           
10 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 6 zu § 176 AO. 
11 Vgl. BFH-Urteil vom 28.05.2002, BStBl. II 2002, 840. 
12 Vgl. Jakob, AO, S. 192/193. 
13 Vgl. Seibel in: Lippross, Seibel, u. a., Basiskommentar Steuerrecht, Rz. 6 zu § 176 AO. 
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Bei einer Änderung der Steuerfestsetzung nach § 129 AO oder § 173a AO ist die 

Anwendung des Vertrauensschutzes grundsätzlich nicht denkbar, da die 

Korrekturnorm bei Schreib- und Rechenfehlern sowie offenbarer Unrichtigkeit 

greift und nicht explizit die Rechtsrichtigkeit in Bezug auf die Anwendung einer 

Rechtsnorm betrifft.14  

Die Rechtsnorm des § 176 AO wird bei der Kompensation von materiellen Fehlern 

gemäß § 177 AO berücksichtigt.15 

§ 176 AO ist bei Anwendung stets für jeden Bescheid einzeln zu betrachten.16  

Bei Korrektur eines Steuer- oder eines ihm gleichgestellten Bescheides wird diesem 

die frühere Rechtsauffassung zugunsten des Steuerpflichtigen zugrunde gelegt. 

Findet eine Korrekturvorschrift Anwendung, die die Steuerfestsetzung zugunsten 

des Steuerpflichtigen ändert, greift die Vertrauensschutzregelung gemäß § 176 AO 

von vornherein nicht.17  

Korrekturen von Steuerfestsetzungen zuungunsten dürfen aufgrund des 

Vertrauensschutzes nicht getätigt werden, wenn  

- das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz rückwirkend für nichtig erklärt,  

- ein oberster Gerichtshof des Bundes ein Gesetz wegen 

Verfassungswidrigkeit nicht anwendet, 

- sich die Rechtsprechung eines obersten Bundesgerichts geändert hat, vgl.  

§ 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 AO.  

Zudem wird gemäß § 176 Abs. 2 AO das Vertrauen des Steuerpflichtigen in eine 

für ihn günstigere Verwaltungsvorschrift geschützt. 

Die Vorschrift findet auf sonstige Verwaltungsakte wie beispielsweise 

Haftungsbescheide, Duldungsbescheide und Stundungen keine Anwendung. Die 

Korrektur dieser Bescheide erfolgt durch Rücknahme bzw. Widerruf gemäß  

§ 130 AO und § 131 AO.18 

                                                           
14 Vgl. BFH-Urteil vom 27.11.2003, NV 2004, 605. 
15 Vgl. Seibel in: Lippross, Seibel, u. a., Basiskommentar Steuerrecht, Rz. 6 zu § 176 AO. 
16 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 1a zu § 176 AO. 
17 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 1a zu § 176 AO. 
18 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 1a zu § 176 AO i. V. m. §§ 130, 131 AO. 
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2.3 Begriffsabgrenzungen 

2.3.1 Abgrenzung zu Treu und Glauben und allgemeinen Vertrauens- 

grundsätzen 

Ist der Vertrauensschutz gemäß § 176 AO einschlägig, dann wirkt dieser 

einzelfallunabhängig und losgelöst von der subjektiven Schutzwürdigkeit des 

Steuerpflichtigen. In den Fällen, in denen der Vertrauensschutz nicht gemäß  

§ 176 AO gewährt werden kann, greift unter Umständen der Rechtsgrundsatz von 

Treu und Glauben oder der allgemeine Vertrauensschutz als Mindestmaß des 

Vertrauensschutzes.  

„Der Grundsatz von Treu und Glauben ist im Steuerrecht als allgemeiner 

Rechtsgrundsatz uneingeschränkt anerkannt. Er gebietet, dass im Steuerrechts-

verhältnis jeder auf die Belange des anderen Teiles Rücksicht nimmt und sich mit 

seinem eigenen früheren (nachhaltigen) Verhalten nicht in Widerspruch setzt, auf 

das der andere vertraut hat.“19 

Der Grundsatz von Treu und Glauben wird gegebenenfalls durch den Erlass einer 

Billigkeitsmaßnahme (z. B. §§ 163, 227 AO) vollzogen, welche vollumfänglich 

unter Abwägungen einzelfallbezogener Umstände und subjektiver 

Schutzwürdigkeit geprüft und entschieden wird. Der Vertrauensschutz gemäß  

§ 176 AO sowie Treu und Glauben sind hierbei gleichbedeutend für den 

Steuerpflichtigen und können für ihn zum selben Ergebnis führen, da es 

verfassungsrechtlich ein Mindestmaß an Vertrauensschutz gibt und der 

Steuerpflichtige den Weg eines Billigkeits-Klageverfahrens beschreiten kann. Hat 

der Steuerpflichtige Dispositionen vor der Steuerfestsetzung getroffen und konnte 

nicht davon ausgehen, dass es Änderungen der früheren, der Dispositionen 

betreffenden Rechtsauffassungen geben könnte, bestand ein schützenswertes 

Vertrauen. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn die Rechtslage verworren 

oder nicht klar ist/war. Die Entscheidung über eine Billigkeitsregelung im Rahmen 

des Treu und Glaubens ist oftmals kompliziert und heikel, da klargestellt werden 

muss, ob sich der Steuerpflichtige des Vertrauens in die Rechtsauffassung betätigte 

oder nicht. Wenn sich der Steuerpflichtige des Vertrauens nicht betätigte, somit 

Dispositionen durchführte und sich über mögliche Änderungen der Rechtsprechung 

                                                           
19 Vgl. BFH-Urteil vom 09.08.1989, BStBl. II, 990; BFH-Urteil vom 26.02.1991, BStBl. II, 572. 
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nicht bewusst war, ist der Tatbestand des Vertrauensschutzes diesbezüglich erfüllt. 

Hingegen fehlt es am Tatbestand des Vertrauens, wenn dem Steuerpflichtigen beim 

Disponieren eine Änderung der Rechtsauffassung möglich erschien - 

gegebenenfalls ein Beweisproblem.20  

Der Grundsatz von Vertrauensschutz sowie Treu und Glauben und 

Billigkeitsmaßnahmen im Sinne des § 163 AO können parallel zur Vertrauens-

schutzvorschrift der Abgabenordnung angewandt werden.21 

Ein Verstoß gegen Treu und Glauben („venire contra factum proprium“) macht den 

Verwaltungsakt rechtswidrig. 

2.3.2 Abgrenzung zur verbindlichen Zusage 

Gemäß § 89 AO oder § 204 AO kann die Finanzverwaltung eine verbindliche 

Auskunft über die steuerliche Behandlung eines konkreten Sachverhaltes erteilen. 

Sie ist ein Verwaltungsakt und gebietet dem Steuerpflichtigen einen 

Dispositionsschutz im Rahmen des Treu und Glaubens. Das Finanzamt ist an diese 

Auskunft, vorausgesetzt sie erfolgte gesetzeskonform, gebunden, selbst dann, wenn 

sich die steuerliche Betrachtungsweise als gesetzeswidrig erweist.22 

2.3.3 Abgrenzung zum Grundsatz der Abschnittsbesteuerung 

Grundsätzlich gilt, die Steuerfinanzverwaltung kann jeden Sachverhalt je 

Veranlagungszeitraum steuerlich neu beurteilen und somit Schlussfolgerungen 

ziehen, die entgegengesetzt zu denen der vorherigen Veranlagungszeiträume 

laufen. Das heißt, die Finanzverwaltung ist nicht an die vorherige 

Sachverhaltsbetrachtung gebunden.23 Berücksichtigt das Finanzamt in einem 

Veranlagungszeitraum beispielsweise geltend gemachte Kosten für das 

Arbeitszimmer als abziehbare Aufwendungen und im darauffolgenden Jahr werden 

diese Aufwendungen nach neuer Sachbehandlung steuerlich nicht anerkannt, kann 

der Steuerpflichtige eine Korrektur nicht allein deshalb begehren, weil die Kosten 

                                                           
20 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 3-3b zu § 176 AO; BFH-Urteil vom 12.01.1989, 
    BStBl. II 1990, 261. 
21 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 2 zu § 176 AO. 
22 Vgl. Jakob, AO, S. 24; Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 5a zu § 176 AO. 
23 Vgl. Wünsch in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 19 zu § 85 AO. 



8 
 

für das Arbeitszimmer im vorherigen Veranlagungszeitraum steuerlich als 

Aufwand anerkannt worden sind.24 

Rechtsanwendungsfehler sollen somit behoben und zukünftig vermieden werden. 

Ein Steuerpflichtiger kann sich auch nicht zu seinem Vorteil aus Gründen der 

Steuergerechtigkeit oder -gleichmäßigkeit auf eine rechtswidrige Entscheidung 

eines fremden Dritten berufen.25 

Eingeschränkt wird dieser Grundsatz bei Erlass einer verbindlichen Zusage oder 

durch Erzeugung eines Vertrauenstatbestandes durch die Finanzverwaltung 

aufgrund eines konkret bestimmbaren, vorherigen Verhaltens.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Vgl. Jakob, AO, S. 24. 
25 Vgl. Wünsch in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 19 zu § 85 AO. 
26 Vgl. Jakob, AO, S. 24. 
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3 Änderung der Rechtsprechung eines Bundesgerichts 

3.1 Tatbestandsmerkmale und begriffliche Einordnung 

3.1.1 Tatbestandsmerkmale 

Folgende Tatbestandsmerkmale sind beim Vertrauensschutz gemäß § 176 Abs. 1  

S. 1 Nr. 3, S. 2 AO zu beachten: 

 Aufhebung eines Steuerbescheids oder 

 Änderung eines Steuerbescheids 

 Anwendung einer einschlägigen Korrekturvorschrift 

 Änderung der Rechtsprechung eines obersten Bundesgerichts, die beim 

Erlass des Erstbescheids angewandt worden ist (widerlegbare Vermutung) 

bzw. angewandt worden wäre bei Kenntnis der Umstände (Annahme nach 

§ 176 Abs. 1 S. 2 AO) 

 Auswirkung zuungunsten des Steuerpflichtigen 

 kein Nichtanwendungserlass bzw. dessen Nichtanwendung. 

 

 

Abb. 1: Tatbestandsmerkmale § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO 

 (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Diese Tatbestandsmerkmale müssen zeitgleich und nebeneinander vorliegen, damit 

der Vertrauensschutztatbestand erfüllt ist und § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO 

greift. Die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz sind mithilfe eines 

§ 176 Abs. 1 S. 1 

Nr. 3, S. 2 AO

Änderung 
höchstrichterlicher 

Rechtsprechung

zuungunsten des 
Steuerpflichtigen

kein 
Nichtanwendungserlass

Aufhebung oder 
Änderung eines StB 

(einschlägige 
Korrekturnorm)
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Vergleichs der Verhältnisse im Zeitpunkt des Erlasses des Erstbescheides mit denen 

im Zeitpunkt des Erlasses des Korrekturbescheids zu beurteilen.27 

3.1.2 Begriffliche Einordnung 

3.1.2.1 Aufhebung oder Änderung eines Bescheids 

Die Frage, ob die Vorschrift Anwendung findet, stellt sich bei der Aufhebung oder 

der Änderung von Steuerbescheiden, sprich bei der Möglichkeit, die Bestandskraft 

einer Steuerfestsetzung zu durchbrechen. Die Abgabenordnung schränkt die 

Möglichkeit, einen rechtswidrigen Bescheid beliebig zu korrigieren, durch die 

Vertrauensschutzvorschrift demzufolge ein, da die Regelung des Bescheides für 

den Adressaten verbindlich ist und Rechtssicherheit gewahrt werden soll. Nur bei 

Bestehen eines eigenen Korrekturtatbestandes ist es der Finanzbehörde möglich, 

eine Korrektur in Erwägung zu ziehen.28  

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Aufhebung“ und „Änderung“ 

oftmals mit dem Begriff „Korrektur“ gleichgesetzt, da dieser als Oberbegriff für die 

gesetzlichen Ausdrücke Aufheben, Ändern, Zurücknehmen, Widerrufen und 

Berichtigen eines Verwaltungsaktes dient. Bezug nehmend auf die Vertrauens-

schutzvorschrift sind lediglich die Ausdrücke Aufhebung und Änderung beachtlich, 

da die Rücknahme (§ 130 AO) und der Widerruf (§ 131 AO) auf sonstige 

Verwaltungsakte - also nicht Steuer- und ihnen gleichgestellte Bescheide - 

Anwendung findet. Auch Berichtigungen im Sinne des § 129 AO fallen nicht unter 

ihren Anwendungsbereich.29 

Aufhebung bedeutet terminologisch, dass der Steuerbescheid seine Bestandskraft 

und damit seine Wirkung nach außen verliert, vgl. § 124 Abs. 2 AO. Er entfällt 

ersatzlos. Wurden aufgrund des Steuerbescheides Zahlungen durch den 

Steuerpflichtigen geleistet, sind diese zu erstatten, vgl. § 37 Abs. 2 S. 2 AO.30 

Änderung meint die Anwendung einer einschlägigen Korrekturvorschrift der 

Abgabenordnung in Bezug auf die Durchbrechung der Bestandskraft der bisherigen 

Steuerfestsetzung. Hierbei müssen alle tatbestandlichen Merkmale der 

entsprechenden Korrekturvorschrift vorliegen. Die ursprüngliche Steuerfestsetzung 

                                                           
27 Vgl. BFH-Urteil vom 20.12.2000, BStBl. II 2001, 409; Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz.  
    18 zu § 176 AO. 
28 Vgl. Jakob, AO, S. 185. 
29 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 444, Rz. 1971. 
30 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 444, Rz. 1971. 
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verliert hierbei ihre Wirkung und somit ihren Regelungsinhalt. Die neue, geänderte 

Steuerfestsetzung entfaltet eine rechtsverbindliche Wirkung nach außen und ersetzt 

somit die Rechtskraft des ursprünglichen Bescheides. Der Umfang des 

ursprünglichen Bescheides wird bezüglich des nicht geänderten Teils in die neue 

Festsetzung aufgenommen.31 

Eine Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung wirkt auf Sachverhalte in 

materiell noch nicht bestandskräftigen Bescheiden - somit auf solche, deren 

formelle Bestandskraft zwar besteht, jedoch die Anwendung einer 

Korrekturvorschrift (noch) möglich ist. 

3.1.2.2 Änderung einer höchstrichterlichen Rechtsprechung 

Die Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Gerichtshofs des 

Bundes muss vor Erlass des Änderungsbescheids geschehen. 

Eine Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des Bundes ändert die 

höchstrichterliche Rechtsprechung, wenn sie von der bisherigen Rechtsprechung in 

einem wesentlich gleichgelagerten Fall abweicht und sich eindeutig sowie 

unmittelbar aus den Urteilsgründen ergibt.32 Bei erstmaligen Entscheidungen greift 

der Vertrauensschutz nach § 176 AO demnach nicht. 

Oberste Gerichtshöfe sind der BFH, der BGH, das BVerwG, das BAG und das BSG 

nach Artikel 95 Abs. 1 GG. Der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe und 

der Große Senat eines obersten Gerichtshofes nach Artikel 95 Abs. 3 GG sind 

Institutionen zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung und daher keine 

Gerichtshöfe im Sinne der Vorschrift über den Vertrauensschutz, vgl. § 2 Abs. 1 

RsprEinhG. Entscheidet der Gemeinsame Senat eine Rechtsfrage, so ist diese 

Entscheidung für die des betreffenden obersten Gerichtshofes jedoch bindend, vgl. 

§ 16 RsprEinhG.33 

Nicht geschützt im Sinne der Vorschrift des § 176 AO sind somit Rechtsprechungen 

der Finanzgerichte sowohl als auch die des EuGH. Der EuGH ist kein oberster 

                                                           
31 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 444, Rz. 1971. 
32 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 545, Rz. 2168. 
33 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 21 zu § 176 AO. 
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Gerichtshof des Bundes.34 Der Vertrauensschutz des § 176 AO ist lediglich 

sinngemäß anwendbar oder über den Billigkeitserlass zu gewähren.35 

Eine Änderung einer höchstrichterlichen Rechtsprechung gilt als eingetreten, wenn 

sie durch Pressemeldung/-mitteilung des obersten Gerichtes des Bundes bekannt 

gegeben worden ist. Es bedarf keiner Veröffentlichung der Entscheidung, das 

Datum des Urteils ist bedeutungslos.36 

Weichen Urteile von einem vorstehend genannten obersten Gerichtshof von 

Ansichten eines oder mehrerer Finanzgerichte, des RFH oder des RG, von der 

Literatur oder von Verwaltungsanweisungen sowie länger bestehenden 

Verwaltungsübungen ab, ist dies für den Vertrauensschutztatbestand des § 176 AO 

nicht bedeutsam.37 

Eine Rechtsprechungsänderung ist nicht mit dem verfassungsrechtlichen Verbot 

der Rückwirkung von Gesetzen zu verwechseln, da es sich hierbei um keine 

gesetzliche Neuregelung für die Zukunft, sondern nur um eine bessere 

Rechtserkenntnis bzw. um eine Neuinterpretation des geltenden Rechts handelt. 

Demzufolge sind die  Grundsätze der Rückwirkung von Gesetzen nicht auf die 

Änderungen höchstrichterlicher Rechtsprechung anwendbar.38 

3.1.2.3 Auswirkungen zuungunsten des Steuerpflichtigen 

Die Vorschrift bezieht sich einzig auf den Steuerpflichtigen, nicht auf die 

Finanzbehörde. Das heißt, Vertrauensschutz wird zugunsten des Steuerpflichtigen 

gewährt, aufgrund seines fehlenden schutzwürdigen Interesses niemals zugunsten 

der Finanzbehörde (als exekutive, hoheitliche Gewalt). § 176 AO ist eine für das 

Steuerrecht spezialgesetzliche Ausprägung des verfassungsrechtlichen 

Rechtsstaatsprinzips, aus welchem sich das Vertrauensschutzprinzip ableitet.  

Eine steuerlich ungünstigere Auswirkung für den Steuerpflichtigen ist dann 

anzunehmen, wenn durch eine Aufhebung oder Änderung des Steuerbescheides 

aufgrund einer Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung eine höhere Steuer 

                                                           
34 Vgl. Bartone in: Kühn, von Wedelstädt, u. a., AO und FGO, Rz. 16 zu § 176 AO. 
35 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 545, Rz. 2168. 
36 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 18 zu § 176 AO; BFH-Urteil vom 06.12.2007,  
    BStBl. II 2009, 203. 
37 Vgl. BFH-Urteil vom 28.10.1992, BStBl. II 1993, 261; BFH-Urteil vom 07.12.1962, BStBl. II  
    1963, 161. 
38 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 24 zu § 176 AO. 
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festgesetzt oder eine niedrigere Steuer vergütet/erstattet wird. Hierbei sind jede 

Steuerart und jeder Steuerzeitraum separat zu beurteilen.39  

Werden aufgrund des Bilanzenzusammenhanges mehrere Steuerzeiträume von der 

Änderung der Rechtsprechung erfasst und greift der Vertrauenstatbestand, dann 

muss die nach den maßgeblichen Vorschriften erstmögliche Schlussbilanz 

korrigiert werden. Das heißt, aufgrund des Vertrauensschutzes wird die 

Korrekturmöglichkeit in die Zukunft verlagert und die nachteiligen Auswirkungen 

schlagen nicht auf die Steuerfestsetzungen mehrerer Wirtschaftsjahre nieder.40 Die 

Berichtigung einer Bilanz bedingt ohnehin nicht automatisch die Änderung einer 

Steuerfestsetzung, da hierfür eine tatbestandliche Subsumtion stattfinden muss und 

die Festsetzungsverjährung gegebenenfalls entgegensteht. 

Zuungunsten im Sinne der Vorschrift bedeutet nicht, dass die Finanzbehörde in 

einem Bescheid eine unzutreffende, für den Steuerpflichtigen günstigere 

Rechtsansicht anwandte und der Steuerpflichtige im Vertrauen darauf disponierte. 

Die Vertrauensschutzvorschrift greift hier nicht ein.41  

3.1.2.4 Nichtanwendungserlass 

Ein Nichtanwendungserlass ist ein BMF-Schreiben, das Bezug auf eine im 

Bundessteuerblatt Teil II veröffentlichte Entscheidung nimmt, selbst hingegen im 

Bundessteuerblatt Teil I amtlich bekannt gemacht wird. Er bewirkt, dass Urteile 

eines obersten Gerichtshofes durch die Finanzverwaltung nicht über den 

entschiedenen Einzelfall hinaus angewandt werden. Die rechtliche Würdigung des 

konkreten Sachverhalts ist somit nicht auf analoge Fälle übertragbar. 

Nachteilige Änderungen höchstrichterlicher Rechtsprechung wirken demnach auf 

alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide, jedoch nicht bei Vorliegen der 

sogenannten Nichtanwendungserlasse oder -verfügungen, welche das 

Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 

Der Vertrauensschutz ist somit nur einschlägig, wenn kein Nichtanwendungserlass 

vorliegt oder es sich um die Steuerfestsetzung des entschiedenen Einzelfalls 

                                                           
39 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 10 zu § 176 AO. 
40 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 10 zu § 176 AO; BFH-Urteil vom 16.05.1990,  
    BStBl. II 1990, 1044. 
41 Vgl. BFH-Urteil vom 15.04.2004, NV 2004, 1393. 
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handelt. Unabhängig von der Anwendung eines Nichtanwendungserlasses sind die 

sogenannten Übergangs-/Milderungs- oder Anpassungserlasse, welche allgemeine 

Billigkeitsmaßnahmen nach §§ 163, 227 AO regeln, anzuwenden.42 

3.2 Zeitliche Abfolge 

Die Festsetzung von Steuern ist möglich, soweit die Festsetzungsfrist noch nicht 

abgelaufen ist. Für Aufhebungen oder Berichtigungen gilt dies ebenso. 

Da die Vertrauensschutzvorschrift nur in Verbindung mit einer einschlägigen 

Korrekturvorschrift angewandt werden kann, wird auch sie mittelbar von den 

Vorschriften über die Festsetzungs- und Verjährungsfristen berührt.43 

Demzufolge stellt sich die Frage der Rechtsanwendung des § 176 AO nicht mehr, 

wenn Verjährung eingetreten ist, vgl. §§ 169 ff. AO.44  

Die Rechtsanwendung der Vertrauensschutzvorschrift ist nur möglich, wenn zum 

Zeitpunkt des Erlasses des Erstbescheides eine veröffentlichte Rechtsprechung 

angewandt worden ist. Diese muss sich zwischen dem Erlass und der Änderung 

dieses Bescheides geändert haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Vgl. Jakob, AO, S. 192/193. 
43 Vgl. Jakob, AO, S. 192/193. 
44 Vgl. Pahlke in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 42 zu § 4 AO. 
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4 Rechtsanwendung und ihre Folgen 

4.1 Erlass eines Erstbescheids vor Änderung der höchstrichterlichen

 Rechtsprechung 

Für die Anwendung und die Überprüfung der Tatbestandsmerkmale des § 176 AO 

ist unabdingbar festzustellen, ob die Finanzverwaltung bei Erlass des 

Erstbescheides die höchstrichterliche Rechtslage anwandte, da der 

Vertrauensschutz nur dann greift, wenn die geänderte Rechtsprechung auch im 

Ursprungsbescheid angewandt worden ist. Gegebenenfalls entspricht der 

Erstbescheid lediglich der früheren Rechtsprechung, ohne dass die Anwendung 

dieser tatsächlich gewollt worden ist. 

Die Finanzbehörde wendet bei Erlass eines Bescheides grundsätzlich die 

höchstrichterliche Rechtsprechung an. Aufgrund Akten- oder ähnlichen Vermerken 

in den Steuerakten oder im Erläuterungstext des Steuerbescheides ist diese 

Vermutung jedoch widerlegbar. In zweifelbehafteten Fällen ist grundsätzlich 

jedoch davon auszugehen, dass die Finanzbehörde die höchstrichterliche 

Rechtsprechung angewandt hat, wenn der Bescheid mit der ursprünglichen 

Rechtsprechung übereinstimmt.45 Vor Gericht liegt die Beweislast beim 

zuständigen Finanzamt, welches darlegen muss, ob die Rechtsprechung angewandt 

worden war oder nicht.46 

Wendet ein Steuerpflichtiger beim Erstellen der Steuererklärung die entsprechende 

Rechtsprechung an und ist dies für das zuständige Finanzamt nicht erkennbar, dann 

greift die Vertrauensschutzvorschrift nur ein, wenn das Finanzamt einverstanden 

gewesen wäre, diese Rechtsprechung anzuwenden. Einverständnis heißt hierbei, 

die zugrunde liegende Rechtsprechung musste im Bundessteuerblatt veröffentlicht 

worden sein und zudem durfte es sich nicht um einen Nichtanwendungserlass 

handeln. 

Die Anwendung einer Rechtsprechung kann ab Publikation erfolgen.47 Für die 

Anwendung der Vertrauensschutzvorschrift ist nicht zwingend eine ständige oder 

gefestigte, sondern lediglich eine einmalige Entscheidung der entsprechenden 

Rechtsfrage erforderlich. Diese Entscheidung musste ein oberstes Gericht des 

Bundes oder ein Senat eines obersten Gerichtes des Bundes treffen. Für die 

                                                           
45 Vgl. BFH-Urteil vom 21.11.2000, BStBl. II 2001, 789 (795). 
46 Vgl. Jakob, AO, S. 192/193. 
47 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 32 zu § 176 AO. 
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Anwendung des § 176 AO ist es unbeachtlich, ob ein anderes oberstes Gericht des 

Bundes oder ein anderer Senat diese Rechtsfrage bei Erlass des Verwaltungsaktes 

anders entschieden hat.48 

Beiläufig erwähnte Rechtsansichten, die ein Urteil nicht begründen, werden nicht 

in die Vertrauensschutzvorschrift einbezogen.49 Ebenso greift § 176 AO nicht, 

wenn ein oberster Gerichtshof des Bundes seine Rechtsauffassung präzisiert und 

somit gar nicht ändert sowie lediglich fortentwickelt - sprich bei nicht gefestigter 

Rechtsprechung.50 

Bei Uneinigkeit verschiedener oberster Gerichtshöfe des Bundes oder 

verschiedener Senate und der Anrufung des Großen Senats nach § 11 FGO gibt es 

ebenfalls keine schützenswerte Vertrauensposition.51 In derartigen Fällen besteht 

eine unklare Rechtslage, sodass das Vertrauen in die bisherige Rechtslage und 

deren Fortbestehen nicht mehr schutzwürdig ist.52 

4.2 Offenbare Unrichtigkeiten beim Erlass eines Verwaltungsaktes nach  

§ 129 AO und Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer 

Steuererklärung nach § 173a AO 

Bei der Anwendung der Vorschriften gemäß §§ 129 und 173a AO handelt es sich 

nicht um Rechtsanwendungs- sondern um mechanische Fehler seitens der 

Finanzbehörde bzw. seitens des Erstellenden der Steuererklärung. Demzufolge 

greift der Vertrauenstatbestand nach § 176 AO nicht - lediglich der allgemeine 

Vertrauensschutz greift.53 Nach dem Wortlaut des Gesetzes liegt die Änderung nach 

§ 129 AO zwar im Ermessen der Finanzbehörde („kann“), jedoch reduziert sich 

dieses wegen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Steuergerechtigkeit auf 

null. Vertrauensschutz in die Bestandskraft eines rechtswidrigen Bescheides 

besteht grundsätzlich nicht. Rein mechanische Fehler können jedoch keinen 

Vertrauenstatbestand begründen, denn § 176 greift lediglich, wenn die Korrektur 

eines Steuerbescheides mit einer anderweitigen Subsumtion einhergeht. 

 

                                                           
48 Vgl. Loose in: Tipke, Kruse, u. a., AO/FGO, Rz. 16 zu § 176 AO. 
49 Vgl. BFH-Urteil vom 07.12.1988, BStBl. II 1989, 421. 
50 Vgl. BFH-Urteil vom 24.04.2002, BStBl. II 2003, 412. 
51 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 545, Rz. 2168. 
52 Vgl. Loose in: Tipke, Kruse, u. a., AO/FGO, Rz. 16 zu § 176 AO. 
53 Vgl. BFH-Urteil vom 27.11.2003, NV 2004, 605. 
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4.3 Bescheide mit Nebenbestimmungen 

4.3.1 Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 AO 

4.3.1.1 Allgemeines - Grundsatz 

Grundsätzlich ist bei Änderungen nach § 164 Abs. 2 AO in Verbindung mit der 

Vertrauensschutzvorschrift so vorzugehen als hätte die frühere - dem Erstbescheid 

zugrunde liegende Rechtsprechung eines obersten Gerichtshofes des Bundes - nach 

wie vor ihre Gültigkeit, selbst dann, wenn zwischenzeitlich eine ungünstigere 

Änderung dieser Rechtsprechung erfolgte.54 

Beispielsfall 1: 

Für den Veranlagungszeitraum 2013 (Abgabe der Steuererklärung in 2015) wurden 

zu Recht Werbungskosten berücksichtigt. Der Steuerbescheid erging unter dem 

Vorbehalt der Nachprüfung. Im Jahr 2016 ändert sich die Rechtsprechung, wonach 

diese Werbungskosten nicht mehr anerkannt werden können. Es existiert kein 

Nichtanwendungserlass. 

Lösung 1: 

Die Vorschrift über den Vertrauensschutz ist einschlägig. Alle 

Tatbestandsmerkmale des § 176 AO liegen vor: Der Erstbescheid steht unter dem 

Vorbehalt der Nachprüfung (Korrekturvorschrift), die Rechtsprechung eines 

obersten Gerichtshofes des Bundes änderte sich, diese Änderung würde sich bei 

Änderung des vorangehenden Bescheides nachteilig auf den Steuerpflichtigen 

auswirken. Laut Sachverhalt liegt ein Nichtanwendungserlass nicht vor. Zudem ist 

noch keine Verjährung eingetreten. Der Steuerbescheid wird aufgrund des 

greifenden Vertrauensschutzes nach § 176 AO nicht korrigiert. 

Abwandlung des Beispielfalls 1: 

Im Erstbescheid wurden die Werbungskosten zu Recht nicht berücksichtigt. Nach 

geänderter Rechtsprechung handelt es sich jedoch um Werbungskosten.  

 

                                                           
54 Vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2013, BStBl. II 2013, 844; Helmschrott, Schaeberle, u. a., AO, 
    S. 288. 
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Lösung der Abwandlung:  

Der Steuerbescheid für das Jahr 2013 kann gemäß § 164 Abs. 2 AO zugunsten des 

Steuerpflichtigen korrigiert werden. Der Vertrauensschutz greift lediglich bei dem  

Steuerpflichtigen, die Finanzverwaltung erhält keinen Vertrauensschutz. 

Die in Abschnitt 4.1 erläuterte Problematik der widerlegbaren Vermutung greift 

nicht bei Vorbehaltsbescheiden, wenn bei Erlass des betreffenden Bescheides eine 

abweichende Verwaltungsregelung oder eine Nichtanwendungsverfügung für die 

bisherige Rechtsprechung vorlag.55 Es ist demnach davon auszugehen, dass die 

frühere Rechtslage dem Bescheid zugrunde gelegt worden ist. 

4.3.1.2 Vertrauensschutz und Vorauszahlungen 

Vorauszahlungsbescheide stehen kraft Gesetzes unter dem Vorbehalt der 

Nachprüfung, vgl. § 164 Abs. S. 2 AO. Ändert sich die Rechtslage - z. B. mit 

Auswirkung auf die Berechnungsmethode gemäß § 37 EStG - im Sinne des § 176 

Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AO, können die Vorauszahlungen nicht zuungunsten des 

Steuerpflichtigen geändert werden, da die Vorschrift des Vertrauensschutzes greift. 

Dem sich dem Vorauszahlungsbescheid anschließenden Steuerbescheid kann die 

neue Rechtslage jedoch zugrunde gelegt werden, da es sich hierbei um den Erlass 

eines Erstbescheides handelt. Der Vertrauensschutz greift nicht vom 

Vorauszahlungsbescheid auf den später zu ergehenden Steuerbescheid über. Die 

Höhe der endgültigen Steuer ist bei Erlass des Vorauszahlungsbescheides oftmals 

noch nicht entstanden (vgl. § 38 AO) bzw. noch nicht durch die Finanzverwaltung 

festgesetzt. Die Vorschrift über den Vertrauensschutz ist für jeden Bescheid separat 

anzuwenden/abzuprüfen.56  

4.3.1.3 Vertrauensschutz und Steueranmeldungen 

Eine Steueranmeldung - z. B. Lohnsteuer- und Umsatzsteuervoranmeldungen - 

steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich, vgl. § 168 S. 

1 AO.57 Dies gilt kraft Gesetzes mit Eingang der Anmeldung beim Finanzamt oder 

aber nach dessen Zustimmung im Falle einer Steuervergütung bzw. einer 

Herabsetzung der bisher zu entrichtenden Steuer. Die Vertrauensschutzvorschrift 

                                                           
55 Vgl. Seibel in: Lippross, Seibel, u. a., Basiskommentar Steuerrecht, Rz. 10 zu § 176 AO. 
56 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 543, Rz. 2162. 
57 Vgl. BFH-Urteil vom 02.11.1989, BStBl. II 1990, 253. 
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gilt somit ebenso für die jeweilige Steueranmeldung.58 Ändert sich die Rechtslage 

nach Festsetzung der Steueranmeldung, kann diese aufgrund des § 176 AO nicht 

mehr zuungunsten des Anmeldenden korrigiert werden. Dies gilt auch, wenn der 

Anmeldende seine Steuererklärung zeitlich nach der Änderung der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung aber vor Erlass der geänderten 

Steuerfestsetzung selbst berichtigt.59 

Umsatzsteuervoranmeldungen sind dabei von der Umsatzsteuerjahresanmeldung 

zu unterscheiden, vgl. § 18 Abs. 1 und Abs. 3 UStG. Es handelt sich jeweils um 

separate Steuerfestsetzungen. Daher wird auch bei Erlass eines Bescheides über die 

Umsatzsteuer eines bestimmten Jahres kein Vertrauensschutz nach § 176 AO mit 

der Begründung, bei der Festsetzung der Vorauszahlungen des betreffenden Jahres 

wurde eine abweichende, steuerliche Würdigung getroffen, gewährt.60 

Beispielsfall 2: 

Nach alter Rechtsprechung sind nicht steuerbare Umsätze nicht angemeldet 

worden. Die zugrundeliegende Rechtsprechung wurde im Bundessteuerblatt 

veröffentlicht (kein Nichtanwendungserlass).  Zwischenzeitlich änderte sich die 

Rechtsprechung, nach der diese Umsätze steuerbar und steuerpflichtig sind. Der 

Betriebsprüfer entdeckt diesen Sachverhalt bei einer Außenprüfung und will die 

Steueranmeldung zuungunsten ändern.61 

Lösung des Beispielfalls 2: 

Die Vorschrift des § 176 AO greift, da davon auszugehen ist, dass die 

Finanzbehörde bei der erstmaligen Steuerfestsetzung aufgrund der 

Veröffentlichung im Bundessteuerblatt keine andere Entscheidung getroffen hätte. 

Die Umsatzsteueranmeldung darf nicht nach § 164 Abs. 2 AO zuungunsten des 

Steuerpflichtigen geändert werden (Im Umkehrschluss würde die Vertrauens-

schutzvorschrift nicht für die Finanzbehörde greifen - eine Änderung zugunsten des 

Steueranmeldenden ist möglich.). 

Bei Steuerfestsetzungen aufgrund von Lohnsteueranmeldungen ist zu beachten, 

dass diese gegenüber dem Arbeitgeber und nicht gegenüber dem betreffenden 

                                                           
58 Vgl. BFH-Urteil vom 23.10.1992, BStBl. II 1993, 844. 
59 Vgl. Loose in: Tipke, Kruse, u. a., AO/FGO, Rz. 15 zu § 176 AO. 
60 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 9a zu § 176 AO. 
61 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 545, Rz. 2169. 
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Arbeitnehmer ergehen. Daher kann eine eventuell geänderte, ungünstigere 

Rechtslage im Steuerbescheid an den Arbeitnehmer Anwendung finden, welche im 

Lohnsteuerabzugsverfahren gegenüber dem Arbeitgeber aufgrund der 

Vertrauensschutzvorschrift nicht greift.62 

Beispielsfall 3: 

Die Lohneinkünfte eines Angestellten werden dem Lohnsteuerabzug nach  

§ 39b EStG unterworfen. Später ergeht ein Urteil eines obersten Gerichtshofes des 

Bundes, nach dem die Berechnungsmethode des Lohnsteuerabzugs nach § 39b Abs. 

2 EStG zuungunsten des Angestellten geändert wird.  

Lösung des Beispielfalls 3: 

Die in der Lohnsteuervoranmeldung festgesetzte Lohnsteuer wird nicht geändert, 

denn eine Haftung des Arbeitgebers für die zu wenig angemeldete Lohnsteuer 

kommt aufgrund des § 176 AO nicht in Betracht. Die ursprüngliche 

Anmeldung/Festsetzung bleibt in ihrer Wirkung gegenüber dem Arbeitgeber 

unverändert bestehen. Jedoch kann die Lohnsteuer bei den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit bei der Veranlagung des Angestellten gemäß § 36 Abs. 

2 EStG in der für den Steuerpflichtigen ungünstigeren Höhe angerechnet werden. 

4.3.2 Vorläufigkeitsvermerk nach § 165 AO 

Die Vertrauensschutzvorschrift kommt im Rahmen einer Korrektur nach § 165 AO 

zur Anwendung. Wird die Vorläufigkeit beispielsweise durch anhängige 

Gerichtsverfahren begründet und folgt daher später eine Änderung der 

Rechtsprechung, welche im Vergleich zur bisherigen nachteilige Auswirkungen für 

den Beteiligten hätte, greift der Vertrauenstatbestand.63 

4.4 Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden nach § 172 AO 

Die Anwendung des § 176 AO im Einspruchsverfahren ist grundsätzlich nicht 

denkbar, da der Steuerpflichtige aufgrund der Anfechtung des Erstbescheides die 

Rechtswidrigkeit des Steuerbescheides vorgibt und er daher kein Vertrauen 

                                                           
62 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 543, Rz. 2163. 
63 Vgl. BFH-Urteil vom 23.11.1987, BStBl. II 1988, 180. 
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aufbauen konnte.64 Die geänderte Rechtslage kann im Änderungsbescheid 

angewandt werden, da der Einspruch eine vollumfängliche Überprüfung der 

materiell richtigen Höhe der Steuer § 367 Abs. 2 S. 1 AO rechtfertigt.65 Jedoch ist 

dem Steuerpflichtigen bei einer potentiellen Verböserung vorheriges, rechtliches 

Gehör zu gewähren und ein Hinweis auf die Möglichkeit der Einspruchsrücknahme  

nach § 362 AO zu geben. Nach Erledigung des Einspruchsverfahrens findet  

§ 176 AO in Verbindung mit einer Korrekturvorschrift oder einem sich 

anschließendem gerichtlichen Verfahren wieder Anwendung.66  

Die Vorschrift des § 176 AO greift nicht in der Zeit zwischen Erlass des 

Änderungsbescheides und der Einspruchsentscheidung, da der Änderungsbescheid 

nicht infolge einer Rechtsprechungsänderung erging. Sie greift lediglich in der Zeit 

zwischen angefochtenem Änderungsbescheid und dessen Änderung.67  

Im Änderungsantragsverfahren eines Erstbescheides, das heißt, bei Antrag auf 

Änderung eines bestimmten Punktes oder Sachverhaltes greift der 

Vertrauensschutz nicht, da der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist. Eine 

Änderung ist ohnehin nur punktuell möglich, eine vollumfängliche Überprüfung 

des Verwaltungsaktes wie beim Einspruchsverfahren ist nicht zulässig.  

4.5 Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden wegen neuer Tat- 

 sachen oder Beweismittel nach § 173 AO 

Die Änderung der Rechtsprechung stellt keine neue Tatsache im Sinne der 

Vorschrift dar. Der Vertrauensschutz spielt dahingehend eine Rolle, dass bei 

nachträglichem Bekanntwerden einer neuen Tatsache, diese rechtlich so zu 

würdigen ist wie sie bei Erlass des Bescheides gewürdigt worden wäre, wäre sie 

damals bereits bekannt gewesen.  

Der Vertrauensschutztatbestand hat bei der Anwendung des § 173 AO nur eine 

begrenzte Bedeutung - nämlich bei der Kompensation von materiellen Fehlern nach 

§ 177 AO. Kommt es bei Anwendung des § 173 AO zu einer für den 

                                                           
64 Vgl. BFH-Urteil vom 29.08.2002, BStBl. II 2003, 441. 
65 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 544, Rz. 2164. 
66 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 6 zu § 176 AO; BFH-Urteil vom 28.05.2002,  
    BStBl. II 2002, 840. 
67 Vgl. https://www.haufe.de/steuern/steuer-office-gold/schwarzpahlke-ao-176-vertrauensschutz- 
    bei-der-aufheb-311-aufhebung-oder-aenderung-eines-steuerbescheids_idesk_PI16039_HI252 
    1886.html, Rz. 17 und 23, Stand: 22.12.2018. 
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Steuerpflichtigen günstigeren Änderung des Steuerbescheides, kann keine 

nachteilige Mitberichtigung materieller Fehler gemäß § 177 AO erfolgen, wenn 

dieser auf einer geänderten Rechtsprechung basiert.68  

4.6 Widerstreitende Steuerfestsetzungen nach § 174 AO 

Der Vertrauensschutztatbestand greift nicht, da einer Änderung nach § 174 Abs. 1 

und Abs. 2 AO keine bessere/andere Rechtserkenntnis zugrunde gelegt wird. Eine 

doppelte oder gar fehlende Berücksichtigung eines steuerlich relevanten 

Sachverhaltes in einem oder mehreren Bescheiden wird im Sinne des § 174 AO 

nicht durch Rechtsanwendungsirrtümer ausgelöst.69 

Eine Korrektur nach § 174 Abs. 3 und Abs. 4 AO in Verbindung mit dem 

Vertrauensschutz nach § 176 AO unterbleibt möglicherweise, wenn der Sachverhalt 

im ursprünglichen Bescheid aufgrund der bisherigen Rechtsprechung 

unberücksichtigt blieb und sich die neue Rechtslage nachteilig bei der 

Berücksichtigung im Änderungsbescheid auswirken würde.70  

Eine Anwendung des § 176 AO ist theoretisch möglich, aber greift praktisch in 

keinen bedeutsamen Fällen. 

Beispielsfall 4: 

Eine Besteuerungsgrundlage XY wird dem Steuerpflichtigen X zugerechnet. Dabei 

wird die zu dieser Zeit geltende, günstige Rechtsprechung herangezogen. Der 

Steuerpflichtige X legt erfolgreich einen Einspruch ein. Die Besteuerungsgrundlage 

XY ist nach Hinzuziehung des Beteiligten dem Steuerpflichtigen Y zuzurechnen. 

Mittlerweile hat ein oberstes Bundesgericht die diesbezügliche Rechtsprechung 

geändert. 

Lösung des Beispielfalls 4: 

Der Vertrauensschutz gemäß § 176 AO greift für die Änderung des Bescheides des 

Steuerpflichtigen X nicht ein, da sich die Rechtsprechung zu seinen Gunsten 

änderte. Die Steuer wurde zuvor bei dem Steuerpflichtigen X und nicht bei dem 

Steuerpflichtigen Y festgesetzt, sodass die Rechtsprechung bei Erlass des 

Erstbescheides nicht bei dem Steuerpflichtigen Y angewandt worden war. Geändert 

                                                           
68 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 7 zu § 176 AO. 
69 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 7a zu § 176 AO. 
70 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 4 zu § 176 AO. 
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wird erstmals die zweite Steuerfestsetzung des Steuerpflichtigen Y, wenn dieser 

zuvor bereits einen Erstbescheid erhalten hätte. 

4.7 Änderung von Steuerbescheiden nach §§ 175, 175a und 175b AO 

4.7.1 Grundlagenbescheide 

Wenn sich die Besteuerungsgrundlagen erhöhen, greift bei Grundlagen-

bescheiden/Feststellungsbescheiden gegebenenfalls auch die Vertrauens-

schutzvorschrift, unabhängig von Auswirkungen auf den Folgebescheid. Ändert 

sich jedoch der Gewinnverteilungsschlüssel und somit die Zurechnung von 

Besteuerungsgrundlagen der einzelnen Betroffenen, sind die einkommen-

steuerlichen Auswirkungen bei jedem Beteiligten gegebenenfalls im 

Schätzungswege zu ermitteln. Es ist festzustellen, bei welchen Beteiligten und um 

welchen Betrag sich die Steuerschuld erhöht und umgekehrt bei welchen 

Beteiligten sie sich verringert, da sich aufgrund der unterschiedlichen 

Steuerprogression nachteilige, ungünstigere Auswirkungen für die Gesamtheit der 

Beteiligten ergeben könnten.71 Somit ist es theoretisch möglich, dass sich die 

Änderung einer höchstrichterlichen Rechtsprechung in Verbindung mit einer 

Neuverteilung des Gewinns für einzelne Beteiligte trotz der Anwendung der 

Vertrauensschutzvorschrift nachteilig auswirkt. Der Vertrauensschutz im Sinne des 

§ 176 AO wird folglich nicht dem Einzelnen sondern der Gesamtheit der Beteiligten 

gewährt.72 

4.7.2 Rückwirkende Ereignisse 

Eine rückwirkende Änderung steuerrechtlicher Normen oder eine Entscheidung des 

BVerfG sind rechtliche Beurteilungen und stellen keine rückwirkenden Ereignisse 

- das heißt, den im Erstbescheid zugrunde liegenden Sachverhalt ändernde 

Ereignisse - im Sinne des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar.73 Daher ist die 

Anwendung der Vorschrift des § 176 AO ohne Bedeutung. 

 

                                                           
71 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 11 zu § 176 AO. 
72 Vgl. Loose in: Tipke, Kruse, u. a., AO/FGO, Rz. 9 zu § 176 AO. 
73 Vgl. BFH-Urteil vom 09.08.1990, BStBl. 1991 II 191; BFH-Urteil vom 12.05.2009,  
    BStBl. II 2010, 891. 
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4.7.3 Änderung von Steuerbescheiden zur Umsetzung von Verständigungs-

vereinbarungen und bei Datenübermittlung durch Dritte  

Bei der Änderung von Steuerbescheiden aufgrund einer 

Verständigungsvereinbarung oder eines Schiedsspruchs nach einem Vertrag im 

Sinne des § 2 AO oder aufgrund von Daten Dritter im Sinne des § 175b AO handelt 

es sich nicht um Rechtsanwendungsfehler. Die Verständigungsvereinbarung, der 

Schiedsspruch oder die Daten Dritter sind Rechtsgrundlage für den zu erlassenden 

Bescheid.  Demzufolge greift der Vertrauenstatbestand nach § 176 AO nicht. 

4.8 Mitberichtigung materieller Fehler nach § 177 AO 

Bei Anwendung der Korrekturvorschriften (siehe Anlage 1) können nur sehr 

bestimmte Fehler behoben werden. Es gibt jedoch Fehler, bei denen keiner der 

Korrekturtatbestände greift. Diese Fehler (sogenannte materielle Fehler) können 

nur im Rahmen selbstständiger Korrekturen und nur soweit diese Änderungen 

reichen mitberichtigt werden, vgl. § 177 AO. Materielle Fehler werden sozusagen 

mit Änderungsfehlern kompensiert.74 Die Vertrauensschutzvorschrift bleibt 

hiervon unberührt und ist bei der Kompensation von materiellen Fehlern 

anzuwenden, vgl. § 177 Abs. 4 AO.  Die materielle Richtigkeit des Bescheides ist 

sodann im Vergleich zum Vertrauensschutz unbedeutender. Eine Saldierung mit 

Rechtsfehlern aufgrund Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung ist nicht 

möglich, dem steht der Vertrauensschutz entgegen.75 

Beispielsfall 5: 

Dem Finanzamt wurde eine neue Tatsache gemäß § 173 AO nachträglich bekannt, 

es liegt noch keine Festsetzungsverjährung vor. Bei Änderung des bereits 

ergangenen Bescheides entstünde eine Erstattung zugunsten des Steuerpflichtigen. 

Das Finanzamt erkennt die Korrekturvorschrift an. Es liegen noch materiell 

rechtliche Fehler im Sinne des § 177 AO im Erstbescheid mit gegenläufiger 

Auswirkung vor, da durch Änderung der Rechtsprechung anerkannte 

Werbungskosten nun als solche nicht mehr berücksichtigt werden dürfen. 

                                                           
74 Vgl. Helmschrott, Schaeberle, u. a., AO, S. 288 ff.. 
75 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 26 zu § 177 AO; Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a.,    
    AO, Rz. 17 zu § 177 AO. 
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Lösung des Beispielfalls 5: 

Der Bescheid ist zugunsten des Steuerpflichtigen zu korrigieren. Die Rechtsfehler 

nach § 177 AO sind nicht gegenzurechnen, da die Vorschrift des § 176 AO greift 

und die Kompensation nach § 177 Abs. 2 AO verhindert. 

4.9 Sonstige Korrekturvorschriften außerhalb der AO 

Trotz gegebenenfalls einschlägiger Korrekturvorschriften der Abgabenordnung in 

Bezug auf Zölle, Verbrauchssteuern sowie Einfuhr- und Ausfuhrabgaben wird  

§ 176 AO von einer eigenständigen Regelung verdrängt, vgl. Art. 220 Abs. 2a ZK.76 

Sonderregelungen zum Vertrauensschutz finden sich zudem in § 22 Abs. 3 S. 2 und 

S. 3 BewG und § 17 Abs. 2 Nr. 2 GrStG wieder. Die Norm des § 176 AO ist 

bezüglich des Vertrauensschutzes im Steuerrecht keinesfalls abschließend.77 

4.10 Besonderheiten 

4.10.1 Pflichtverstöße vor Erlass des Erstbescheids 

Verstößt der Steuerpflichtige vor Erlass des Erstbescheids gegen seine 

Mitwirkungspflichten nach §§ 91 ff. AO und wurde aufgrund dessen eine 

höchstrichterliche Rechtsprechung bei Erlass nicht angewandt, beeinflusst dies die 

Anwendung der Vertrauensschutzvorschrift nicht unmittelbar, da die tatsächliche 

Entscheidungsgrundlage des Sachbearbeiters der Finanzbehörde dafür unerheblich 

ist. Die Norm soll nach Möglichkeit unter Verzicht auf die Ermittlung der 

wirklichen Umstände, die zur Entscheidung führten, angewandt werden. Dem 

gegenüber stehen jedoch die allgemeinen Rechtsgrundsätze, welche - ähnlich wie 

beispielsweise im Rahmen des § 173 AO - die Beweislast bei der Frage der 

Gewichtung der Pflichtverstöße umkehren. Teilte der Steuerpflichtige 

rechtserhebliche Sachverhalte nicht mit und entschied die Finanzbehörde aus 

Unkenntnis zugunsten des Steuerpflichtigen, darf kein Vertrauensschutz nach Treu 

und Glauben gewährt werden. Der Steuerpflichtige muss sich Fehlverhalten und 

Pflichtverstöße seines steuerlichen Beraters oder sonstigen Erfüllungsgehilfen  

analog des § 278 BGB zurechnen lassen.78 

                                                           
76 Vgl. Koenig in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 6 zu § 176 AO. 
77 Vgl. Seibel in: Lippross, Seibel, u. a., Basiskommentar Steuerrecht, Rz. 2 zu § 176 AO. 
78 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 194-195 zu § 176 AO. 
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4.10.2 Übergangsregelungen und Billigkeitsmaßnahmen 

Sogenannte Übergangsregelungen werden geschaffen, um das Vertrauen der 

Bürger in eine günstigere Rechtslage zu sichern. Diese Regelungen werden von der 

Finanzverwaltung durch Billigkeitsmaßnahmen in Verbindung mit Artikel 108 

Abs. 7 GG aufgestellt und weisen die ihnen untergeordneten Finanzbehörden an, 

diese nach verschärfender Änderung einer höchstrichterlichen Rechtsprechung 

anzuwenden, das heißt, die neue Rechtsprechung somit für eine Übergangszeit 

auszusetzen. Gemäß des Beschlusses des Gemeinsamen Senats der obersten 

Gerichtshöfe des Bundes besteht keine Pflicht, eine solche Regelung bei 

verschärfender Rechtsprechung aufzustellen, es liegt im Ermessen aber nicht im 

Belieben der Finanzverwaltung.79 Die Übergangsregelungen stellen Billigkeits-

maßnahmen im Sinne der §§ 163, 227 AO dar. Sind die tatbeständlichen  

Voraussetzungen der Maßnahmen erfüllt, sind die Billigkeitsregelungen 

anzuwenden.80 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Vertrauensschutz durch den BFH 

gesichert wird, indem er beschließt, dass die alte Rechtsprechung  wegen des 

Vertrauensschutzes für die Vergangenheit weiterhin ihre Gültigkeit behält und die 

neue Rechtsprechung ab der Zukunft (ex nunc) gilt.81   

Der Steuerpflichtige hat einen Anspruch auf Vertrauensschutz bei Vorliegen eines 

Vertrauensschutztatbestandes im konkreten Fall und es obliegt den staatlichen 

Organen, diesen durch eine oben genannte Regelung zu gewährleisten. Der 

Vertrauenstatbestand ist jedoch erst dann erfüllt, wenn eine zweifelsfreie und für 

die Dispositionen des Steuerpflichtigen gesicherte Meinung über die bestimmte 

Rechtslage bestand. Ein durch Steuerpflichtige investiertes Vertrauen in eine 

weiterführende höchstrichterliche Rechtsprechung ist besonders dann 

schützenswert, wenn getroffene Dispositionen nicht mehr rückgängig gemacht 

werden können und sich der Steuerpflichtige auf die Rechtsprechung verlassen 

hat.82 

                                                           
79 Vgl. BFH-Urteil vom 19.10.1971, BStBl. II 1972, 603. 
80 Vgl. Brummer, Kronthaler, u. a., AO, Rz. 11 zu § 176 AO. 
81 Vgl. Fritsch in: Pahlke, Koenig, u. a., AO, Rz. 22 zu § 227 AO. 
82 Vgl. Jakob, AO, S. 192/193. 
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Erachtete der Steuerpflichtige während seiner Dispositionen die Änderung der 

Rechtslage für  möglich, liegt kein Grund für die Billigkeitsmaßnahme vor.83 

Ebenso besteht kein schützenswertes Vertrauen, wenn dem Steuerpflichtigen 

zumindest Zweifel an der günstigeren rechtlichen Würdigung des Sachverhaltes 

hätten aufkommen müssen.84 

Zweck der Übergangsregelungen und der Billigkeitsmaßnahmen ist der steuerliche 

Nachteilsausgleich aufgrund sachlicher und persönlicher Besonderheiten des 

Einzelfalles oder der Allgemeinheit zu den Auswirkungen auf den Steuerpflichtigen 

aufgrund der Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der 

darauffolgenden Korrektur des Steuerbescheides. Diese Besonderheiten, die bei 

Änderung einer Rechtsnorm unberücksichtigt blieben, werden als ungewollte 

Überhänge des gesetzlichen Tatbestands bezeichnet. Sachlich unbillig kann eine 

Steuerfestsetzung zudem sein, wenn sie den Grundsätzen des Vertrauensschutzes 

widerspricht.85 

Gegebenenfalls sind einzelne, individuelle Billigkeitsmaßnahmen zuzugestehen, 

wenn keine Übergangsregelung greift. Ein Steuerpflichtiger darf nicht allein 

deshalb schlechter im Gegensatz zur Allgemeinheit gestellt werden, weil sein 

Sachverhalt erst nach Veröffentlichung der Entscheidung über die Änderung einer 

höchstrichterlichen Rechtsprechung bearbeitet worden ist, während ein im 

wesentlich ähnlich gelagerter Sachverhalt der Mehrheit der Steuerpflichtigen 

bereits vor dieser Veröffentlichung und somit mit einem steuerlich günstigerem 

Ergebnis bearbeitet worden war.86 Dem Steuerpflichtigen wird unterstellt, subjektiv 

schutzwürdig zu sein. 

Ändert sich eine höchstrichterliche Rechtsprechung zugunsten des 

Steuerpflichtigen, sind Billigkeitsregelungen auf bereits bestandskräftige 

Bescheide nicht anzuwenden.87 

                                                           
83 Vgl. BFH-Urteil vom 12.01.1989, BStBl. II 1990, 261. 
84 Vgl. BFH-Urteil vom 31.10.1990, BStBl. II 1991, 610. 
85 Vgl. Brummer, Kronthaler, u. a., AO, Rz. 1 zu § 163 AO. 
86 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 81 zu § 163 AO. 
87 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 89 zu § 163 AO. 



28 
 

Bei einer Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung durch den EuGH, der 

kein oberster Gerichtshof des Bundes ist, muss der Vertrauensschutz durch 

Übergangsregelungen in Verbindung mit Billigkeitsmaßnahmen erfolgen.88 

4.10.3 Kleinbetragsverordnung 

Bei Korrekturen von Steuerbescheiden ist die Kleinbetragsverordnung zu beachten. 

Das heißt, zur Vereinfachung der Steuerverwaltung kann von der Festsetzung von 

Steuern und Nebenleistungen abgesehen werden, wenn der zu bestimmende Betrag 

10,00 EUR nicht übersteigt, vgl. § 156 Abs. 1 AO i. V. m. § 1 KBV. 

4.10.4 Rechtsschutz 

Bei fehlerhafter Anwendung oder bei Verletzung der Anwendung des § 176 AO ist 

ein Einspruch gemäß § 347 AO statthaft und im Falle seiner Erfolglosigkeit mit der 

Anfechtungsklage nach §§ 40 ff. FGO eröffnet. Auf Antrag kann die Aussetzung 

der Vollziehung nach § 361 AO bzw. § 69 FGO gewährt werden.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Vgl. Loose in: Tipke, Kruse, u. a., AO/FGO, Rz. 13 zu § 176 AO. 
89 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 225 zu § 176 AO. 
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5  Praxistauglichkeit des § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO 

5.1 Bedeutung der Vorschrift in der Praxis 

Die Vorschrift des § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO ist in Verbindung mit den 

Korrekturvorschriften des § 164 AO und des § 165 AO - Steuerfestsetzungen unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfungen und mit Vorläufigkeitsvermerk - am 

bedeutendsten, da der betreffende Steuerpflichtige mit Änderungen rechnen muss. 

Diese Änderungen müssen jedoch im Einklang mit dem Vertrauensschutz stehen.90 

Weniger bedeutsam ist die Vertrauensschutzvorschrift für die §§ 173 und 174 AO, 

da es wenig praktische Anwendungsfälle gibt, bei denen sie greift.  

Eine Änderung der Rechtsprechungsänderung ist keine neue Tatsache im Sinne der 

Vorschrift des § 173 AO. Dennoch ist die Regelung teils nicht ausreichend, denn 

bei einer Außenprüfung entdeckte, nicht erklärte neue Tatsachen und 

Lebenssachverhalte, deren steuerliche Würdigung aufgrund einer 

Rechtsprechungsänderung ungünstiger im Vergleich zum Erstbescheid ist, können 

noch lange Zeit nach Erlass des Erstbescheides zu Änderungsbescheiden führen, 

ohne dass der Vertrauenstatbestand des § 176 AO greift.  Der Rechtsgedanke des 

§ 176 AO ist deshalb über den Wortlaut des Gesetzes hinaus entsprechend 

anzuwenden, eine eindeutige Rechtsprechung hierzu gibt es bisher nicht. Ein 

nachteiliger Änderungsbescheid darf somit nicht ergehen, wenn die erstmalige 

Steuerfestsetzung bereits vor Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

erfolgte. Unbeachtlich ist, dass der Steuerpflichtige diese neuen Tatsachen oder 

Lebenssachverhalte hätte bereits beim Erstbescheid erklären müssen. Wären die 

Tatsachen bereits von Anfang an berücksichtigt worden, würde der 

Vertrauenstatbestand des § 176 AO erfüllt sein und es dürfte ohnehin kein 

Änderungsbescheid erlassen werden. Eine strafrechtliche Verfolgung aufgrund des 

Verstoßes gegen die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen bleibt davon 

unberührt, sie darf jedoch nicht zur Versagung des Vertrauensschutzes führen.91 

                                                           
90 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 6 zu § 176 AO. 
91 Vgl. https://www.haufe.de/steuern/steuer-office-gold/schwarzpahlke-ao-176-vertrauensschutz- 
    bei-der-aufheb-5-ausdehnung-des-vertrauensschutzes_idesk_PI16039_HI1312761.html,   
    Rz. 70 und 71, Stand:27.12.2018. 
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Die Anwendung der Vorschrift betreffend des § 174 Abs. 1 und Abs. 2 AO ist 

zudem undenkbar, da die Korrektur nicht bei besserer Rechtserkenntnis greift. Die 

Anwendung der Vorschrift in Verbindung mit § 174 Abs. 3 und Abs. 4 AO ist 

theoretisch möglich, aber praktisch überschaubar, da die typischen Fälle des § 174 

AO nicht den Tatbestand des § 176 AO erfüllen. 

Die Vorschrift des § 176 AO spielt unter Umständen bei der Mitberichtigung 

materieller Fehler im Sinne des § 177 AO eine Rolle. Der Vertrauensschutz greift 

und verhindert eine Mitberichtigung zuungunsten des Steuerpflichtigen, wenn sich 

die Rechtslage in Bezug auf den materiellen Fehler zwischenzeitlich 

höchstrichterlich änderte. 

Die Anwendung des § 176 AO ist gemäß eindeutigem, gesetzlichem Wortlaut nicht 

fraglich bei Rechtsprechungsänderungen zugunsten des Steuerpflichtigen. Bei 

Änderungen zum Vorteil des Steuerpflichtigen sind höhere Anforderungen der 

Korrekturvorschriften zu überwinden, um einen Änderungsbescheid zu erlassen. 

Die Vorschrift des § 176 AO gibt demzufolge keinen Anspruch auf Änderung von 

bestandskräftigen Bescheiden zugunsten des Steuerpflichtigen.92 

5.2 Kritik an der Vorschrift und ihren Anwendungsmöglichkeiten 

5.2.1 Zeitliche Anwendung  

Die Vorschrift ist lediglich im Zeitraum zwischen Erlass des Erstbescheides und 

möglichem Erlass des Änderungsbescheides anwendbar. Fraglich ist jedoch, 

warum der Vertrauensschutz im Zeitraum zwischen Eingang der Steuererklärung 

und Erlass des Erstbescheides nicht greift bzw. nicht greifen soll. Fakt ist, dass in 

diesem Zeitraum keine Möglichkeit der Anwendung einer Korrekturvorschrift 

besteht, da es hierfür schlichtweg eines Bescheides bedarf. Eine einschlägige 

Korrekturvorschrift ist jedoch Tatbestandsmerkmal des § 176 AO. Nicht geschützt 

wird demzufolge derjenige, der noch keinen Bescheid erhalten hat, auch wenn das 

die Finanzbehörde aufgrund längerer Bearbeitungszeiten zu vertreten hat. Der 

Steuerpflichtige muss die verschärfte Rechtslage dulden.93 

                                                           
92 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 543, Rz. 2164. 
93 Vgl. BFH-Urteil vom 28.05.2002, BStBl. II 2002, 840. 
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In einem solch gelagerten Fall kann allenfalls die Anwendung einer individuellen 

Billigkeitsmaßnahme geprüft werden. 

5.2.2 Nichtiger Bescheid 

Die Anwendung der Vertrauensschutzvorschrift bezieht sich auf die Anwendung 

einer konkreten Rechtslage, die später höchstrichterlich geändert wurde. Fraglich 

ist somit, wie das Vertrauen des Steuerpflichtigen geschützt wird, wenn der 

Vorbescheid, in dem die bisherige Rechtslage angewandt wurde, für nichtig erklärt 

wird. Der § 176 AO greift  hier nicht, da es keine Aufhebung ist. 

5.2.3 Verallgemeinerung der Rechtsauffassung eines jeden Einzelnen 

Die Vertrauensschutzvorschrift setzt ferner voraus, dass eine gesicherte und 

gefestigte Rechtsauffassung des Steuerpflichtigen bezüglich eines konkreten, 

steuerlichen Sachverhalts beim Fertigen der Steuererklärung bestand. Diese 

Rechtslage durfte nicht zweifelhaft, unklar oder gar verworren sein, damit das 

Vertrauen des Steuerpflichtigen überhaupt als schützenswert erachtet wird.94 Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass das Vertrauen des Steuerpflichtigen in eine nicht 

gefestigte Rechtsprechung überhaupt nicht schutzwürdig ist.95 Fraglich ist daher, 

wie der Maßstab der (Er-) Kenntnis an den Steuerpflichtigen gesetzt wird und ob 

die Rechtsauffassung bei Anwendung (oder Nichtanwendung) der Vorschrift 

tatsächlich gefestigt (oder nicht doch zweifelhaft, unklar oder verworren) war. 

Unklare Rechtslagen vernichten den Vertrauenstatbestand, das heißt, trifft ein 

oberster Gerichtshof erstmals eine Entscheidung zu einer unklaren Rechtslage, ist 

kein Vertrauensschutztatbestand erfüllt. 

Höchstrichterliche Entscheidungen sind stets einzelfallbezogen, werden jedoch in 

wesentlich gleichgelagerten Fällen angewandt, da die Finanzgerichte bei 

Anfechtung des Bescheides infolge einer Abweichung von einer höchst-

richterlichen Rechtsprechung ohnehin die Revision zulassen müssen. Diese 

Verallgemeinerung soll der Rechtssicherheit und -klarheit dienen, hat allerdings 

eine enorme Breitenwirkung und berücksichtigt nicht einzelfallbezogene 

Sachverhalte.  

                                                           
94 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 3a zu § 176 AO. 
95 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 160 zu § 176 AO. 
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Rechtslogische Schlussfolgerungen aus Urteilen genießen hingegen keinen 

Vertrauensschutz. Teilweise entwickelt sich eine höchstrichterliche 

Rechtsprechung Stück für Stück auf Basis von Entscheidungen untergeordneter 

Finanzgerichte.96 Zunächst besteht dann aber noch kein Vertrauensschutz, der auf 

einen konkreten, steuerlichen Sachverhalt Anwendung findet. Erst wenn eine 

eindeutige, gleichgelagerte Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des Bundes 

vorliegt, entstünde der Vertrauenstatbestand.97 

Fraglich ist hierbei, ob insbesondere steuerlich beratene Steuerpflichtige nicht vom 

zurechenbaren Fehlverhalten des Steuerberaters befreit werden sollten - gerade bei 

komplexen und schwierigen Rechtslagen kann wohl kaum davon ausgegangen 

werden, dass die Mehrheit der Steuerpflichtigen über die Rechtsauffassung urteilen 

kann. 

5.2.4 Einschränkung des § 176 Abs. 1 S. 2 AO 

Die Finanzbehörde übernimmt die in Steuererklärungen sowie -anmeldungen 

gemachten Angaben des Steuerpflichtigen, ohne die angewandte Rechtslage in 

jedem Fall einzeln zu überprüfen, teils aufgrund fehlender Erkennbarkeit. Das 

heißt, die Angaben unterlaufen nicht zwangsläufig einem Entscheidungsprozess der 

Finanzbehörde. Folglich könnte es eventuell zu einer unverdienten 

Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes kommen. Die Regelung des  

§ 176 Abs. 1 S. 2 AO zielt jedoch auf die Kenntnis der Umstände durch die 

Finanzbehörde ab. Es wird vorausgesetzt und angenommen, dass sie die bisherige 

Rechtslage bei der Veranlagung anwandte. Im Falle des § 176 AO kommt es 

letztlich auf das Ergebnis des Entscheidungsprozesses im Zeitpunkt des Erlasses 

des Bescheides an und schließt Unkenntnis der Finanzbehörde somit bewusst und 

gewollt ein.98 

 

 

                                                           
96 Vgl. BFH-Urteil vom 08.12.1998, BStBl. II 1999, 468; BFH-Urteil vom 10.06.2008, BStBl. II 
    2008, 863. 
97 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 17 zu § 176 AO. 
98 Vgl. Groll in: Hübschmann, Hepp, u. a., AO/FGO, Rz. 200-201 zu § 176 AO. 
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5.2.5 Vergleich - RAO vom Jahr 1944 und AO vom Jahr 1977 

In Bezug auf den Vertrauenstatbestand sprach die RAO vom Jahr 1944 von einer 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs - die AO vom Jahr 1977 hingegen von einer 

Rechtsprechungsänderung. Fraglich ist daher, ob ein Unterschied zwischen einer 

Entscheidung und einer Rechtsprechungsänderung besteht und überdies welcher 

Art dieser ist. Was ist also unter einer Entscheidung und was unter einer 

Rechtsprechung zu verstehen? Wie wirkt sich eine inzidente Entscheidung der 

Rechtsfrage oder eine Entscheidung in Form eines obiter dictums (lat. „nebenbei 

Gesagtes“, zu einer Urteilsfindung zusätzlich gemachte, rechtliche Ausführungen) 

aus?  

Die Entscheidung bzw. die Rechtsprechung muss Vertrauen auslösen, demnach aus 

der Sicht des Steuerpflichtigen oder des Rechtsanwenders objektiv geeignet sein, 

die Rechtsauffassung beurteilen zu können. Dafür muss es sich um eine eindeutige 

und unmittelbare Entscheidung handeln, eine inzidente Entscheidung und ein obiter 

dictum  genügen demzufolge nicht.99 Entscheidend sind die maßgeblichen 

Entscheidungsgründe, die inhaltlich die Rechtskraft eines Urteils bestimmen. Es 

war/ist nicht im Sinne des § 176 AO, eine verworrene Rechtsprechung klar zu 

machen, sondern Vertrauen in eine zu einer bestimmten Zeit als sicher geltende 

Rechtslage zu gewährleisten. 

5.2.6 Nichtanwendungserlasse als finanzpolitisches Instrument 

Mehrheitlich beziehen sich Nichtanwendungserlasse auf Entscheidungen mit einer 

für den Steuerpflichtigen günstigen oder günstigeren Auswirkung. Die 

Finanzverwaltung ist an diese Entscheidungen gebunden. Vergleichbare Fälle - 

sprich andere Einzelfälle als über den entschieden wurde - können unabhängig vom 

Bestehen oder Nichtbestehen eines Nichtanwendungserlasses durch den 

Steuerpflichtigen erneut vor Gericht gebracht werden. Somit erfolgt gegebenenfalls 

eine Überprüfung der getroffenen Urteilsentscheidung und zugleich des ergangenen 

Nichtanwendungserlasses. Auch das Bundesfinanzministerium ist demgemäß am 

Gerichtsverfahrensprozess beteiligt. Es kann seine Rechtsauffassung vortragen. 

                                                           
99 Vgl. BFH-Urteil vom 20.12.2000, BStBl. II 2001, 743; Bartone in: Kühn, von Wedelstädt, u. a.,  
     AO und FGO, Rz. 18 zu § 176 AO. 
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Wird die Entscheidung nicht geändert, das heißt, wird der vergleichbare Fall analog 

des ersten Einzelfalls entschieden, wird der Nichtanwendungserlass aufgehoben. 

In Fällen, bei denen es nicht zur öffentlichen Bekanntmachung der Entscheidungen 

kommt, kann auch kein Nichtanwendungserlass ergehen, da diese Urteile ohnehin 

keinen bedeutsamen Wert über den Einzelfall hinaus haben. Sie werden lediglich 

der Fachwelt zugänglich gemacht, um diese von der Anwendung über den 

entschiedenen Einzelfall hinweg zu überzeugen.100 

Fraglich ist, ob Nichtanwendungserlasse nicht die Autorität der Judikative 

reduzieren, somit den Rechtsfrieden stören und nicht zuletzt die Rechtssicherheit 

beeinträchtigen. Nichtanwendungserlasse sollten folglich eigentlich Ausnahmefälle 

bleiben. Steuerrechtskritiker meinen, fiskalische Motive seien oftmals Anlass für 

das Erlassen oder das Weglassen von Nichtanwendungsverfügungen. 

Ändert sich eine höchstrichterliche Rechtsprechung, kann der Vertrauensschutz 

nach § 176 AO nur geltend gemacht werden, wenn die Finanzbehörde die 

Anwendung dieser Rechtsprechung aufgrund eines Nichtanwendungserlasses bei 

Erlass des Vorbescheides nicht ablehnte. Bei Anwendung der bisherigen 

Rechtsprechung trotz eines bestehenden Nichtanwendungserlasses ist die 

Vertrauensschutzregelung einschlägig, wenn auch alle anderen Tatbestands-

merkmale erfüllt sind.101
 

Aufgrund der Annahme, Nichtanwendungserlasse seien politisch gelenkte 

Instrumentarien zur Erreichung finanzpolitischer Ziele, stellt sich die Frage, ob die 

Vertrauensschutzregelung faktisch nicht öfter einschlägig wäre. 

Zudem ist schwer zu beurteilen, wann die tatbestandliche Voraussetzung des  

§ 176 AO einer bisher gefestigten Rechtsprechung erfüllt ist, wenn ein 

Nichtanwendungserlass besteht, jedoch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht 

wurde und somit nicht jedermann ohne weiteres zugänglich war. Fraglich ist 

hierbei, ob die Rechtslage dann nicht - mindestens um des Rechtsfriedens willen - 

verallgemeinernd als klar bzw. unklar (zugunsten des Steuerpflichtigen) bezeichnet 

werden sollte.  

                                                           
100 Vgl. https://www.smartsteuer.de/online/lexikon/b/bfh-rechtsprechung-lexikon-des- 
      Steuerrechts/, Nr. 2.4, Stand: 27.12.2018 
101 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 20 zu § 176 AO. 
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5.2.7 Gewaltenteilung und deren Durchbrechung 

Die Möglichkeit, Übergangsregelungen zu schaffen, wirft eine ähnliche Kritik wie 

die der Nichtanwendungserlasse auf. Gerichte sollten ausschließlich 

Rechtskontrolle ausüben - die Finanzverwaltung demgegenüber den „ersten 

Zugriff“ tätigen und regelungsbedürftige Maßnahmen ergreifen, um Gesetze 

umzusetzen.  

Übergangsregeln schaffen jedoch einen gewissen Gestaltungsspielraum für den 

Gesetzgeber, das Fehlen einer solchen Regel deutet weniger auf eine Gesetzeslücke 

als auf ein bewusstes Weglassen hin. Zugegebenermaßen ist ein Erfassen aller Fälle 

und aller Einzelsachverhalte unmöglich und eine Abgrenzung zwischen zulässiger 

Billigkeitsmaßnahme und Vorwurf des bewussten Unterlassens einer 

Übergangsregelung schwierig. Für die Rechtsklarheit wäre dessen ungeachtet mehr 

Transparenz der Hintergründe und der Wirkung einzelner Übergangsregelungen 

oder deren Weglassen vorteilhaft.  

Eine Billigkeitsmaßnahme zielt auf ein steuertechnisches Element ab, nicht auf das 

steuerliche Ergebnis selbst, sodass die verallgemeinernde Übergangsregelung bitter 

für den Einzelnen sein kann.102 

Kritisch zu bewerten ist daraus schließend, dass die Übergangsregelungen zwei 

verschiedene und sonst separate Verfahren vermischen - zum einen den 

allgemeinen Nachteilsausgleich aufgrund der fraglichen Rechtmäßigkeit und zum 

anderen die einzelfallbezogene Prüfung der Billigkeit.  

5.3 Rechtsanwendungsfehler und deren Behebung 

Ist die Vertrauensschutzvorschrift fehlerhaft angewandt worden, so ist der 

Erstbescheid, welcher hätte geändert werden müssen, oder der Folgebescheid, der 

gegebenenfalls nicht hätte ergehen dürfen, rechtswidrig. Auch rechtswidrige 

Bescheide sind mit ihrem bekanntgegebenen Inhalt rechtswirksam, vgl. § 124 Abs. 

1 S. 2 und Abs. 2 AO. Bemerkt die Finanzbehörde die fehlerhafte Anwendung des 

§ 176 AO, kann sie von Amts wegen die Nichtigkeit des Bescheides feststellen oder 

den Erstbescheid korrigieren. Dies gilt ebenso, wenn der Steuerpflichtige die 

                                                           
102 Vgl. Rüsken in: Klein, Rüsken, u. a., AO, Rz. 81 zu § 163 AO. 
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Feststellung der Nichtigkeit bzw. eine Änderung beantragt oder einen Einspruch 

einlegt - auch gegen nichtige Verwaltungsakte kann das Einspruchsverfahren 

eröffnet werden.  

Im AIS - die Informationsplattform für die Mitarbeiter der Finanzbehörde - waren 

keine behilflichen Materialien wie zum Beispiel eine Checkliste oder dergleichen 

auffindbar, um das Anwenden des § 176 AO in der Praxis zu erleichtern. Eine 

Checkliste könnte möglicherweise so aussehen: 

  Checkliste zur Anwendung des § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO     

          

  Muss die Vorschrift des § 176 AO angewandt werden?     

           

  Fragen     JA NEIN 

           

1. Wurde ein Steuerbescheid erlassen (nicht: sonstiger VA)?     

2. Erfolgte eine Änderung der Rechtsprechung?     

3. Erfolgte diese Änderung auf Ebene eines obersten 

Bundesgerichts?     

4. Wurde die Änderung zeitlich nach Erlass des Erstbescheides 

bekannt?     

5. Führt die Anwendung der geänderten Rechtsprechung zu einer 

Aufhebung oder Änderung (nicht: Berichtigung) des Bescheides?     

6. Würde sich die Änderung der Frage 3 zuungunsten des 

Steuerpflichtigen auswirken?     

7. Wurde keine Nichtanwendungsverfügung zur o. g. 

Rechtsprechungsänderung erlassen?     

8. Bei Steueranmeldungen: Liegt die bisherige Rechtsprechung dem 

Bescheid zugrunde, ohne dass dies für Sie erkennbar war (z. B. bei 

nicht zustimmungsbedürftigen Umsatzsteuer-Erklärungen) und 

wäre sie auch angewandt worden, wäre die Anmeldung überprüft 
worden bzw. wären die entsprechenden Umstände bekannt 

gewesen?     

  

  

Bei Beantwortung aller Fragen mit JA ist der Bescheid aufgrund des 

Vertrauensschutzes NICHT aufheb- oder änderbar. 
  

        

Abb. 2: Checkliste zur Anwendung des § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 AO 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

In Zweifelsfällen sollten die zuständigen Sachbearbeiter Hilfe von Vorgesetzten 

verlangen und/oder den HSL-AO Beauftragten des jeweiligen Finanzamts 

befragen.  
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5.4 Darlegung der Praxistauglichkeit anhand eines zusammengefassten 

Praxisbeispiels: BFH-Urteil i. V. m. § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AO103 

Der Vorstandsvorsitzende einer Sparkasse übte nebenher u. a. selbstständig eine 

Vorstands- und Ausschusstätigkeit innerhalb eines Sparkassenverbandes aus, deren 

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder er in seiner Umsatzsteuererklärung 

vom 2. Januar 2008 als auch in der berichtigten Erklärung vom 28. Februar 2011 

als steuerfrei aufgrund seines Ehrenamts nach § 4 Nr. 26 Buchst. a UStG erklärte. 

Das zuständige Finanzamt wich von der Erklärung ab und berücksichtigte die 

Umsätze nach vorheriger Anhörung im Einspruchsverfahren als steuerpflichtige 

Umsätze (Bescheid vom 16. November 2012). Es folgte ein vom Beklagten 

(Finanzamt) beantragtes Revisionsverfahren vorm BFH aufgrund der Entscheidung 

der Vorinstanz zugunsten des Vorstandsvorsitzenden (Kläger). Diese wurde als 

unbegründet zurückgewiesen. Die Tätigkeit des Vorstandsvorsitzenden wird zwar 

nicht vom Begriff der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne des § 4 Nr. 26 UStG 

umfasst (wie von der Vorinstanz entschieden), jedoch greift der 

Vertrauenstatbestand des § 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AO: 

Mit BFH-Urteil vom 20. August 2009 wurde die Rechtsprechung geändert und 

entschieden, dass § 4 Nr. 26 UStG den Begriff des Ehrenamts nicht definiert und 

die Begrifflichkeit daher in einem anderen Gesetz als dem UStG ausdrücklich als 

solches bezeichnet werden muss.104 In der Satzung des betroffenen 

Sparkassenverbandes wurde die Tätigkeit des Vorstandsvorsitzenden als Ehrenamt 

genannt, jedoch ist diese Satzung nach enger Auslegung kein Gesetz im Sinne des 

§ 4 Nr. 26 UStG gemäß der Rechtsprechung. Somit fällt die selbstständige Tätigkeit 

des Vorstandsvorsitzenden nicht unter die Steuerbefreiungsvorschrift. 

Im Ergebnis durfte keine Änderung des Steuerbescheides vom Jahr 2011 ergehen - 

unbeachtlich ist hierbei, dass es sich um einen korrigierten Bescheid handelte, da 

sich die Korrektur nicht auf die erklärte Steuerbefreiung des Vorbescheides bezog. 

Der Vorstandsvorsitzende ist so zu behandeln, wie er ohne die Änderung der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung, die er im Ursprungs- und korrigiertem 

Bescheid anwandte (nämlich BFH-Urteil von 1972105), gestanden hätte.106 

                                                           
103 Vgl. BFH-Urteil vom 17.12.2015, BStBl. II 2017, 658. 
104 Vgl. BFH-Urteil vom 20.08.2009, BStBl. II 2010, 88. 
105 Vgl. BFH-Urteil vom 27.07.1972, BStBl. II 1972, 844. 
106 Vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2013, BStBl. II 2013, 844. 
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6 Schlussbetrachtung/Fazit 

6.1 Zusammenfassung 

Die in der vorliegenden Arbeit zu erörternde Vorschrift schützt das Vertrauen des 

Bürgers in die Gültigkeit der für ihn günstigeren Rechtsprechung eines obersten 

Gerichtshofs des Bundes bei Änderung dieser Rechtslage nach Erlass seines 

Steuerbescheides. Das heißt im Umkehrschluss, dass sein Steuerbescheid weder 

aufgehoben noch geändert werden kann, wenn sich die höchstrichterliche 

Rechtsprechung zu seinen Ungunsten ändert. Die Vorschrift des § 176 AO schränkt 

also die Korrekturmöglichkeiten eines Steuerbescheides zugunsten des 

Steuerpflichtigen ein.  

Die Diplomarbeit erläuterte nicht nur die tatbestandlichen Voraussetzungen für die 

Anwendung der Vertrauensschutzvorschrift, sondern zeigte auch anhand von 

Beispielsfällen ihre wesentlichen Anwendungsmöglichkeiten und -schranken.  

Die getroffenen Feststellungen sollen den Rechtsanwendern bei der Korrektur von 

Verwaltungsakten in Verbindung mit der Vertrauensschutzvorschrift helfen, die 

richtige Entscheidung bezüglich der Aufhebbarkeit und der Änderbarkeit von 

Steuerbescheiden zu treffen.  

Die Vorschrift ist in der praktischen Anwendung nicht sehr bedeutsam. Meist wird 

sie in Verbindung mit Bescheiden mit einer gesetzlichen Nebenbestimmung wie 

dem Vorbehalt der Nachprüfung genutzt.   

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen zudem, dass die Vorschrift hinsichtlich einer 

höheren Rechtssicherheit und -klarheit weiter entwicklungsfähig ist. Bei der 

kritischen Betrachtung der Vorschrift fielen gewichtige Punkte auf, die im 

Zusammenspiel von Judikative und Legislative zur Durchbrechung der Gewalten 

führt. Fiskalpolitische Motive wie die Lenkung von Nichtanwendungserlassen und 

Übergangsregelungen dürfen dem Vertrauensschutz nicht entgegenstehen. 

6.2 Ein-/Beschränkung des Vertrauensschutzes 

Eine Aufhebung oder ein Ausschluss der Vertrauensschutzvorschrift der 

Abgabenordnung ist nicht möglich, dennoch fühlt sich der Steuerpflichtige gerade 

bei komplexen Sachverhalten oft von Judikative/Legislative überfordert. Auf den 
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ersten Blick ist nicht immer ersichtlich, ob der Vertrauensschutz greift bzw. greifen 

müsste. So war es zum Beispiel nach der Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 

22. August 2013 (sogenannte Bauträgerfälle).107 Eine Neuauslegung des  

§ 13b Abs. 2 Nr. 4 S. 1 in Verbindung mit Abs. 5 S. 2 UStG führte zur nunmehr 

erneuten Steuerschuldnerumkehr. In den betroffenen Fällen wurde nun der 

Leistende zum Steuerschuldner - zuvor war es der Leistungsempfänger. Im 

anzuwendenden Gesetzestext des § 27 Abs. 19 S. 2 UStG wurde explizit darauf 

hingewiesen, dass die Neuauslegung dem § 176 Abs. 2 AO nicht entgegenstünde 

(Das Beispiel bezieht sich zwar auf den § 176 Abs. 2 AO und nicht auf § 176 Abs. 

1 AO, in dieser Ausführung soll dies aber keine Rolle spielen, da es allgemein um 

die Aufhebung des Vertrauensschutzes geht.). Dennoch kam es zu einer Vielzahl 

von Einsprüchen, Klagen und Irrtümern bei der Vorgehensweise der rückwirkenden 

Umkehr der Steuerschuldnerschaft, welche jedoch als unbegründet zurückgewiesen 

wurden. Nur bei atypischen Fällen kamen Billigkeitsmaßnahmen in Betracht. Die 

„Aufhebung des Vertrauensschutzes“ wurde mit den kompensatorischen 

Maßnahmen des Gesetzgebers - der Bauleistende sei gegenüber der Finanzbehörde 

anspruchsberechtigt auf Annahme der Abtretung des Umsatzsteuer-

nachforderungsanspruchs gegen den Bauträger - begründet.108  

6.3 Ausblick 

Die Rechtsvorschrift des § 176 AO schützt nicht das Vertrauen des 

Steuerpflichtigen auf eine bestehende Rechtslage, sondern in die materielle 

Bestandskraft von Bescheiden bei Vorliegen besonderer Tatbestände. In anderen 

Fällen stehen möglicherweise Übergangsregelungen oder Grundsätze von Treu und 

Glauben einer Änderung der Steuerfestsetzung entgegen.109 Der Gesetzgeber kann 

den Umfang des Vertrauensschutzes festlegen, hat aber zu berücksichtigen, dass 

das verfassungsrechtliche Mindestmaß an Vertrauensschutz geboten wird.  

Die Vertrauensschutzvorschrift der Abgabenordnung bietet keinen voll-

umfassenden Schutz und weist einige, in Kapitel 5 dargestellte Lücken auf, die 

                                                           
107 Vgl. BFH-Urteil vom 22.08.2013, BStBl. II 2014, 128. 
108 Vgl. https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/regelungen-zu-bautraeger- 
      faellen -sind-verfassungsgemaess-aber_idesk_PI11525_HI9519976.html, Stand: 30.12.2018. 
109 Vgl. Ax, Große, u. a., AO und FGO, S. 544, Rz. 2165. 
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zukünftig zu weiteren und sicherlich zielführenden Diskussionen und letztlich 

Vorschlägen sowie Lösungen führen werden. 

Vertrauensschutz sollte mit mehr Transparenz der Gerichtsbarkeit und der 

Möglichkeit des Steuerpflichtigen, Steuergesetze verstehen zu können, 

einhergehen. Nur so kann der Staat dem verstärkten Orientierungsbedarf seitens der 

Bürger - sei es aus Angst vor hohen Steuernachzahlungen oder Haftungsansprüchen 

- nachkommen und entgegnen. Häufige Wechsel der Rechtsprechung verunsichern 

die Bürger und fördern Miss- statt Vertrauen, sodass die Anzahl an 

Gerichtsverfahren eventuell weiter steigt. Auch die Übergangsregelungen werden 

daher nicht an Bedeutung verlieren, sollten jedoch unabhängig von 

finanzpolitischen Zwecken eingesetzt werden. Rechtsstaatlichkeit sollte von 

Bürgern als ein grundsätzlich positives Gefühl wahrgenommen werden gemäß 

realisierter Lebenserfahrung: „Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in 

Anspruch genommen wird.“.110 

                                                           
110 Vgl. Bertolt Brecht, Leben des Galilei, S. 70. 
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Anlage 1 Übersicht über die Korrekturvorschriften 
 

Übersicht über das System der Korrekturvorschriften   
        
    Art des Steuerverwaltungsaktes   Mögliche Korrekturvorschriften 
        
  Alle Steuerverwaltungsakte     § 129      
        
  Steuerbescheide und gleichgestellte         

  Bescheide        
          
  Endgültige Bescheide    §§ 172 ff. oder § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 

       Buchst. d i. V. m. einem Einzelsteuergesetz 

          
  Vorbehaltsfestsetzungen (§ 164 Abs. 1)   § 164 Abs. 2   
          
  Vorläufige Festsetzungen (§ 165 Abs. 1)   § 165 Abs. 2 soweit vorläufig 

       §§ 172 ff. soweit endgültig  
        
  Sonstige Verwaltungsakte           

          
  Rechtswidrig     § 130   
          
  Rechtmäßig     § 131   
          
  Sonderfälle     z. B. §§ 207, 280  
                

        

        

        

        

        
(Quelle: Ax; Große; u. a.; AO und FGO; S. 447; Rz. 1977) 
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